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1. ASEAG Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, vom 13.03.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1: 
Es werden keine Bedenken zum Bebauungsplan geäußert. Die Ausführungen zur vorhandenen ÖPNV-Erschließung wer-
den zur Kenntnis genommen. Über die angeführten Haltestellen hinaus befindet sich in rund 300 m Entfernung vom Plange-
biet die Haltestelle „Misereor“. Diese Haltestelle wird von weiteren Buslinien der ASEAG angefahren, die zwischen Haupt-
bahnhof und Elisenbrunnen verkehren. Die gute ÖPNV-Verbindung stellt einen wesentlichen Baustein des Mobilitätskon-
zepts dar.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
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2. Polizeipräsidium Aachen, Kriminalkommissariat KP/O,  vom 20.03.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 2: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der überwiegende Teil der zahlreichen kriminalpräventiven Hinweise 
stellt keinen Regelungsbestand für die planungsrechtliche Ebene des Bebauungsplans dar, sondern bezieht sich auf archi-
tektonische und technische Aspekte der Ausführungsplanung. 
Die Höhenentwicklung der Gebäude im Plangebiet folgt weitestgehend den Empfehlungen. Vorrichtungen zum Anschließen 
der Fahrräder in den Fahrradkellern werden durch die Planung berücksichtigt. Die Freiflächen sind so geplant, dass sie 
überwiegend gut einsehbar sind. Die Lage der geplanten Kindertagesstätte entspricht den vorgebrachten Anforderungen. 
Die Abgrenzung/Umzäunung der KiTa wird mit den unmittelbar angrenzenden Freiflächen der benachbarten KiTa und 
Schule abgestimmt. 
Ergänzend wird ein Hinweis zur Kriminalprävention in die Schriftlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
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3. Bauverwaltung (Kampfmittelbeseitigungsdienst), vom 29.03.2019 

 

 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 3: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Planvollzugs beachtet. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
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4. LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, vom 29.03.2019 

 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr. 4: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Planvollzugs beachtet. Der Hinweis zu archäologischen 
Funden wird in die Schriftlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zu folgen.  
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5. LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, vom 12.04.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.5: 
Die Auswirkungen der Planung auf die das Plangebiet umgebenden Baudenkmäler werden im Rahmen der Begründung 
zum Bebauungsplan dargestellt.  
Die Auswirkungen der Planung auf das Baudenkmal Hochbunker werden im Planvollzug beachtet, um das Kulturgut ent-
sprechend zu würdigen. Den denkmalpflegerischen Anforderungen wurde im Rahmen eines neuerlichen Wettbewerbs, der 
die denkmalschützenden Aspekte als wesentliche Aufgabenstellung beinhaltete und in den auch die Denkmalbehörde invol-
viert war, Rechnung getragen. Auch die Auswahl des Siegerentwurfs erfolgte unter enger Beteiligung der Denkmalpflege. 
Unter Berücksichtigung der Gesamtplanung wurde eine 2-geschossige Aufstockung auch seitens der Denkmalbehörde als 
verträglich bewertet.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Verwaltung empfiehlt, die Eingabe zur Kenntnis zu nehmen.  
 


